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Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung

Montag	 08.00 bis 11.30 Uhr	 14.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag	 08.00 bis 11.30 Uhr	 14.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch 	 08.00 bis 11.30 Uhr
Donnerstag	 08.00 bis 11.30 Uhr	 14.00 bis 17.00 Uhr
Freitag 		 08.00 bis 11.30 Uhr

Abweichende Öffnungszeiten Steueramt

Montag	 geschlossen	 14.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag	 08.00 bis 11.30 Uhr	 14.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch 	 08.00 bis 11.30 Uhr	
Donnerstag	 08.00 bis 11.30 Uhr	 geschlossen
Freitag 		 geschlossen

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten sind nach Absprache möglich.

Botschaft 
Jedem Haushalt wird ein Exemplar der Botschaft zugestellt. Die Botschaft  
finden Sie ferner auf der Homepage der Gemeinde Fischingen  
www.fischingen.ch (Onlineschalter/Kanzlei). 
Weitere Exemplare können bei der Gemeindekanzlei (Tel. 058 346 80 82,  
E-Mail: kanzlei@fischingen.ch) bestellt oder abgeholt werden. 

Stimmrechtsausweis für die Gemeindeversammlung vom 14. November 2024
Der persönliche Stimmrechtsausweis wird Ihnen mit separater Post bis spätestens  
30. Oktober 2024 zugestellt. Der Stimmrechtsausweis ist beim Eintritt in das Versammlungs
lokal abzugeben. 

Titelbild: Dussnang, Quelle: Rene Ziörjen, Dussnang 
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Politische Gemeinde Fischingen

Einladung zur Gemeindeversammlung

Donnerstag, 14. November 2024, ca. 20.15 Uhr 
im Anschluss an die Versammlung der Volksschulgemeinde Fischingen
in der Hörnlihalle, Oberwangen

Traktanden:

	 1.	 Eröffnung

	 2.	 Wahl von Stimmenzählern

	 3.	 Protokoll der Gemeindeversammlung vom 11. Juni 2024

	 4.	� Kreditantrag von CHF 709 000.00  
für die Sanierung der Strasse Sitzberg – Bärlischwand  
(Kantonsstrasse ZH – Gemeindegrenze Bichelsee-Balterswil), Schmidrüti

	 5.	� Kreditantrag von CHF 111 000.00  
für den Ersatz / Vergrösserung Regenabwasserkanal Horbenstrasse, Wiezikon

	 6.	 Informationen zum Finanzplan 2026 – 2029

	 7.	 Budget 2025 / Steuerfuss 60 %

	 8.	 Informationen, Umfrage

Im Anschluss an die Versammlung sind alle Besucher zum Apéro riche eingeladen.
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Protokoll

der Gemeindeversammlung 
vom Dienstag, 11. Juni 2024

Vorsitz: René Bosshart,  
Gemeindepräsident

Protokoll: Hedwig Schick,  
Gemeindeschreiberin

Ort: Hörnlihalle, Oberwangen 

Dauer: 20.30 – 21.40 Uhr

Eingeladen: 2092 Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger

Anwesend: 140 Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, 6,7 %

Gäste: (ohne 
Stimmrecht)

Massimo und Maria Belén  
Ingordino mit den Kindern 
Lorena Nuria und Ariana Sofia, 
Dussnang
Maròn Gruno, Dussnang
Mitarbeiter: 
– Hans-Peter Lorenz
– Hedwig Schick
– Silvia Eilinger

Presse: Christoph Heer,  
Thurgauer Zeitung
Brigitte Kunz, Regi die Neue

Entschuldigt: mehrere Stimmbürger,  
ohne namentliche Nennung 

Traktanden:
1.	 Eröffnung
2.	 Wahl von Stimmenzählern
3.	� Protokoll der Gemeindeversammlung 

vom 16. November 2023
4.	� Einbürgerung der Familie Massimo 

und Maria Belén Ingordino mit  
den Kindern Lorena Nuria und Ariana 
Sofia, Dussnang 

5. 	� Einbürgerung von Maròn Gruno, 
Dussnang 

6.	� Genehmigung Jahresrechnung 2023 
und Verwendung Rechnungsergebnis

7.	 Informationen, Umfrage

Dieses Protokoll ist aus Gründen der Lesbar-
keit und Darstellung nur in der männlichen 
Sprachform verfasst. Es gilt sinngemäss auch 
für die weibliche Form.

1.	 Eröffnung

Gemeindepräsident René Bosshart begrüsst 
die anwesenden Stimmbürger im Namen des 
Gemeinderates herzlich zur heutigen Ge-
meindeversammlung.
 
Einen besonderen Gruss richtet er an alle am-
tierenden und ehemaligen Amtsträger sowie 
an alle, welche das erste Mal an einer Ge-
meindeversammlung teilnehmen.

Im Besonderen heisst er Familie Ingordino 
und Maròn Gruno willkommen, über deren 
Einbürgerungsgesuche heute befunden wird. 

Des Weiteren begrüsst René Bosshart die 
anwesenden Mitarbeiter sowie die Presse
vertreter Christoph Heer (Thurgauer Zeitung/
Wiler Zeitung) und Brigitte Kunz (Regi die 
Neue) und dankt für die Berichterstattung.
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René Bosshart weist darauf hin, dass die 
heutige Versammlung auf Tonträger auf-
gezeichnet wird, um die Protokollierung zu 
vereinfachen. Gegen die Aufzeichnung, Ein-
ladung zur Versammlung und die Stimmbe-
rechtigung von Teilnehmenden werden auf 
Anfrage des Versammlungsleiters keine Ein-
wände erhoben.

Über die Traktandenliste und die Stimm
berechtigung der Anwesenden wird keine 
Diskussion verlangt. 

Stimmregister:
Stimmberechtigte: 2092
Anwesende:	      140, 6,7 %
Absolutes Mehr:	         71

Die Gemeindeversammlung wird somit als 
eröffnet erklärt. 

2.	Wahl von Stimmenzählern

Als Stimmenzähler werden vorgeschlagen 
und gewählt:

	– Astrid Senn, Fischingen
	– René Ziörjen, Dussnang

3.	 Protokoll der Gemeindeversammlung 
vom 16. November 2023

Das Protokoll der Gemeindeversammlung 
vom 16. November 2023 ist in der Botschaft 
auf den Seiten 4 bis 15 abgedruckt und steht 
zur Diskussion. 

Diskussion
Markus Mahler zitiert aus dem Protokoll, 
Seite 11, eine Auszug aus dem Beitrag von 
Jakob Hug «Die UK übernimmt Schäden, 
die im direkten Zusammenhang mit den Ent-

wässerungsanlagen und Flurstrasse entste-
hen…» Er fragt nach, ob «direkten» korrekt 
im Protokoll wiedergegeben wurde oder ob 
es nur «im Zusammenhang» heissen muss. Er 
bringt im Zusammenhang mit der GZ Schur-
ten Beispiele und weist darauf hin, dass die 
GZ Schurten grosszügig die Flur einbezo-
gen hat, jedoch die Umsetzung katastrophal 
erfolgt ist. Den Entwässerungen wurde zu 
wenig Beachtung geschenkt. Die letzten Un-
wetter haben gezeigt, welche Schäden hier 
entstehen können. 
Ist «direkter Zusammenhang» bewusst oder 
unbewusst protokolliert worden. 

René Bosshart: Das Protokoll gibt wieder, was 
gemäss Tonaufnahme gesagt wurde. Jakob 
Hug hat gesagt «... in direktem Zusammen-
hang …». Für Reparaturen und Schäden an 
Flur- und Waldstrassen ist die Unterhaltskom-
mission (UK) verantwortlich, sofern diese im 
Perimeter der UK liegen. Die Anlagen stehen 
im Eigentum der Gemeinde. 

Beschluss
Das Protokoll wird mit einer Gegenstimme 
genehmigt und der Verfasserin, Gemein-
deschreiberin Hedwig Schick, verdankt. 

4.	 Einbürgerung der Familie Massimo und 
Maria Belén Ingordino mit den Kindern 
Lorena Nuria und Ariana Sofia, Dussnang

Gemeindepräsident René Bosshart informiert 
einleitend über die seit dem 01.01.2018 in 
Kraft getretenen neuen bundesrechtlichen 
und kantonalen Bestimmungen über das 
Bürgerrecht. Die heutigen Einbürgerungsge-
suche sind in der Gemeinde Fischingen die 
ersten, die auf der Grundlage dieser neuen 
Bestimmungen geprüft wurden. 
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Damit eine Person eingebürgert werden kann 
hat sie folgende Kriterien zu erfüllen:

	– Sie muss über eine Niederlassungsbewilli-
gung verfügen

	– 10 Jahre Wohnsitz in der Schweiz, davon  
5 im Kanton und 3 in der Gemeinde

	– Gesuchstellende Person 
•	 muss erfolgreich in die örtlichen,  

kantonalen und schweizerischen  
Lebensverhältnisse integriert sein

•	 sie darf keine Gefährdung der inneren 
und äusseren Sicherheit darstellen

•	 muss geordnete persönliche und finan-
zielle Verhältnisse aufweisen

•	 und kann sich im Alltag in Wort und 
Schrift in Deutsch verständigen

Die Gemeindebehörde überprüft die Erfül-
lung der Kriterien. Hierzu gehört auch ein 
Einbürgerungsgespräch mit den Gesuch-
stellern. Das Einbürgerungsverfahren ist 
dreistufig. In einem 1. Schritt entscheidet das 
zuständige Organ in der Gemeinde. Gemäss 
Gemeindeordnung ist dies in der Gemeinde 
Fischingen die Gemeindeversammlung. In 
einem 2. Schritt wird der Entscheid mit einer 
kantonalen Empfehlung an das Staatssekre-
tariat für Migration weitergeleitet. Dort wird 
über die eidgenössische Einbürgerung be-
funden. Im 3. Schritt befindet der Grosse Rat 
Thurgau über die kantonale Einbürgerung. 
Erst im Anschluss daran sind die Gesuchstel-
ler Schweizer Bürgerinnen und Bürger. 

Die geheime Abstimmung nach altem Ge-
setz wurde aufgehoben. Unsere Gemeinde-
ordnung sieht nach Art. 17 grundsätzlich die 
offene Abstimmung vor, sofern keine allfällige 
geheime Abstimmung beantragt wird. 

Diskussion 
Markus Mahler: Wir haben in den vorliegen-
den Gesuchen bereits Gesuchsteller, die 
Doppelbürger sind. Wie sieht das nach der 
Einbürgerung aus? Haben die Personen dann 
drei Staatsbürgerschaften? Es ist ja bekannt, 
dass Doppelbürger eher Probleme machen. 
Das Doppelbürgerrecht sollte seiner Mei-
nung nach abgeschafft werden. Sie sollten 
gleiche Rechte wie die Schweizer erhalten, 
aber keine zusätzlichen Rechte durch mehr-
fache Staatsangehörigkeiten. 

René Bosshart: Gemäss Schweizer Recht ist 
die mehrfache Staatsangehörigkeit zulässig. 
Bei mehreren Staatsbürgerschaften ist jeweils 
das Recht der entsprechenden Länder mass-
gebend. 

Auf den Seiten 16 und 17 in der Botschaft zur 
heutigen Versammlung wurde den Stimm-
berechtigten das Einbürgerungsgesuch von 
Familie Ingordino, italienische und spanische 
Staatsangehörige, unterbreitet. 

Alle Familienmitglieder sind bereits in der 
Schweiz geboren und sind in der Gemeinde 
bestens integriert. 2001 sind sie von Balters-
wil in die Gemeinde gezogen. Die erforder-
lichen Integrationskriterien werden von den 
Gesuchstellern erfüllt. 

Der Gemeinderat hat das Gesuch eingehend 
geprüft und empfiehlt den Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürgern, dem Gesuch zu entspre-
chen und Familie Ingordino das Bürgerrecht 
der Gemeinde Fischingen zu erteilen. 

Diskussion
Die Diskussion wird nicht gewünscht. 
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Beschluss
Massimo und Maria Belén Ingordino sowie 
ihren Kindern Lorena Nuria und Ariana So-
fia, Dussnang wird das Bürgerrecht der Ge-
meinde Fischingen mit sehr grossem Mehr 
erteilt.

5.	 Einbürgerung von Maròn Gruno,  
Dussnang

Auf der Seite 18 in der Botschaft zur heutigen 
Versammlung wurde den Stimmberechtigten 
das Einbürgerungsgesuch von Maròn Gruno 
unterbreitet. 

Maròn Gruno, niederländische und deut-
sche Staatsangehörige, ist in Sirnach gebo-
ren und lebt seit August 2017 mit ihren Eltern 
in Dussnang. Sie fühlt sich als Schweizerin 
und verspürt den Wunsch, nun auch formell 
Schweizerin zu werden. Mit der Gesuch
stellerin wurde ein Einbürgerungsgespräch 
geführt. 

Der Gemeinderat hat das Gesuch eingehend 
geprüft und empfiehlt den Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürgern, dem Gesuch zu entspre-
chen und Maròn Gruno das Bürgerrecht der 
Gemeinde Fischingen zu erteilen. 

Diskussion
Die Diskussion wird nicht gewünscht. 

Beschluss
Maròn Gruno, Dussnang wird das Bürger-
recht der Gemeinde Fischingen mit sehr 
grossem Mehr erteilt.

6.	 Genehmigung Jahresrechnung 2023 
und Verwendung Rechnungsergebnis

Jahresbericht 2023
Mit dem Jahresbericht (Botschaft Seiten 51 bis 
87) und der Rechnung (Botschaft Seiten 19 bis 
49) legen der Gemeinderat und die Verwal-
tung Rechenschaft über das vergangene Jahr 
ab. Gemeindepräsident René Bosshart dankt 
allen, die an diesem Bericht mitgearbeitet 
haben. 

Detailunterlagen zur Jahresrechnung sind 
auf der Homepage aufgeschaltet und konn-
ten gesichtet oder heruntergeladen werden. 
Zudem konnten sie bei der Finanzverwal-
tung im Gemeindehaus kostenlos bezogen 
werden.

Jahresrechnung 2023
René Bosshart informiert, dass die Erfolgs-
rechnung 2023 wiederum mit einem gu-
ten Ergebnis abgeschlossen hat. Einleitend 
zeigt er anhand einer Folie die Entwicklung 
der jeweiligen Nettoaufwendungen in den 
einzelnen Bereichen im Verhältnis zum Ge-
samtaufwand auf. Insgesamt liegen die Ent-
wicklungen, mit einer Ausnahme, im Rahmen 
der Erwartungen. Bei der Sozialen Sicherheit 
wurden gegenüber dem Budget die Kosten 
massiv überschritten. Im vergangenen Jahr 
war einerseits ein Anstieg der Begehren um 
Sozialhilfe zu verzeichnen und auf der ande-
ren Seite war die Gemeinde mit sehr kosten-
intensiven Fremdplatzierungsfällen konfron-
tiert (Bruttokosten bis zu CHF  14 000.– pro 
Fall und Monat). Auch der Asylbereich wird 
die Gemeinde weiterhin beschäftigen. Nach 
wie vor gibt es zwei Flüchtlingskrisen. Einer-
seits die ukrainischen Flüchtlinge und ande-
rerseits die steigenden Flüchtlingszahlen aus 
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anderen Staaten. All diese Entwicklungen ha-
ben dazu geführt, dass auch die personellen 
Ressourcen bei den Sozialen Diensten ange-
passt werden mussten. 

Der Gemeindepräsident gibt noch eine kurze 
Einschätzung zu den Finanzen und Steuern 
des aktuellen Rechnungsjahres ab. Aufgrund 
der erwarteten Neuzuzüge ist die Gemeinde 
im Budget 2024 von einem relativ starken 
Wachstum der Steuererträge ausgegangen. 
Erste Anzeichen deuten jedoch darauf hin, 
dass sich das Bevölkerungswachstum noch 
etwas verzögern könnte. Die Abschaffung 
der Liegenschaftssteuer wird immer wahr-
scheinlicher. Für die Gemeinde würden mit-
telfristig Einnahmen von knapp CHF 190 000 
(3,5 Steuerprozent) wegfallen. 

Bei den Nettoinvestitionen liegt der Selbstfi-
nanzierungsgrad im Jahr 2023 bei 30 %. Dies 
führte zu einer Abnahme des Nettovermö-
gens von CHF 308.00 / Einwohner, liegt aber 
immer noch bei CHF 860.00 / Einwohner. 

René Bosshart erteilt dem Finanzverwalter, 
Hans-Peter Lorenz das Wort. 

Der Finanzverwalter weist darauf hin, dass im 
vergangenen Jahr die Funktion 7200 «Abwas-
serbeseitigung (allgemein)» für die Verbu-
chung der Sanierungskosten der öffentlichen 
WC-Anlage Fischingen neu eröffnet wurde 
und die Funktionen 5110 «Krankenversiche-
rung» und 5120 «Prämienverbilligung und 
Krankenkassenausstände» zusammengeführt 
wurden. 

Anstelle des budgetierten Ertragsüber-
schusses von CHF  40 700.00 schliesst die 
Erfolgsrechnung bei einem Aufwand von 

CHF  7 083 498.30 und einem Ertrag von 
CHF  7 212 227.85 mit einem Ertragsüber-
schuss von CHF 128 729.55 ab. 

Im Weiteren erläutert er die wesentlichsten 
Gründe, die zum positiven Rechnungsergeb-
nis der Erfolgsrechnung geführt haben und 
verweist auf die Ausführungen in der Botschaft. 

Die Investitionsrechnung schliesst mit Net-
toinvestitionen von CHF  1 486 789.65 ab. 
Budgetiert waren CHF  843 500.00. Somit 
liegen 2023 die Nettoinvestitionen über 
CHF  643 000.00 über dem Budget. Die ho-
hen Abweichungen sind auf terminliche Ver-
schiebungen im Strassenbau und bei der Ab-
wasserbeseitigung zurückzuführen. Details 
sind in der Botschaft auf den Seiten 34 und 
35 abgedruckt. 

Mit Blick auf die Bilanz informiert der Finanz-
verwalter, dass die Gemeinde Fischingen 
über ein hohes Nettovermögen verfügt und 
finanziell ausgezeichnet dasteht. Er verweist 
auf den Revisionsbericht und teilt mit, dass 
die Geschäftsprüfungskommission die vor-
liegende Jahresrechnung zur Genehmigung 
empfiehlt. 

Hans-Peter Lorenz gibt das Wort zurück an 
den Gemeindepräsidenten.

Diskussion
Markus Mahler: Ihm ist bereits seit Jahren 
aufgefallen, dass in der Rechnung die Ein-
nahmen und Ausgaben im Bereich Tourismus 
(Funktion 8400) immer mehr auseinander-
klaffen. Was sind die Gründe?

René Bosshart: In dieser Funktion wird der 
Unterhalt / Infrastruktur der Wanderwege ver-
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bucht, welcher früher durch den Verkehrsver-
ein bewältigt worden ist. Mit der Auflösung 
vom Verkehrsverein sind diese Aufgaben an 
die Gemeinde übergegangen. Im Jahr 2023 
sind die Planungskosten für den Neubau der 
Brücke beim Tanneggerbach bei den Aufwen-
dungen eingeflossen. Im Jahr 2022 haben die 
Aufwendungen im Rahmen des Jubiläumsan-
lasses der Gemeinde (Wanderkarte, Druck-
kosten etc.) zu höheren Ausgaben geführt. 
Der Verkehrsverein hat sich aus freiwilligen 
Kurtaxen und Beiträgen aus der Hundesteuer 
finanziert. Es gibt aktuell noch zwei Organisa-
tionen, die freiwillig eine Kurtaxe entrichten. 
Die Einnahmen aus der Hundesteuer werden 
nicht im Bereich Tourismus verbucht. 

Markus Mahler: Er stellt fest, dass die neue 
Brücke beim Tanneggerbach nicht behinder-
tengerecht erstellt wurde und man versäumt 
hat, während der öffentlichen Auflage Ein-
sprache zu erheben. 

René Bosshart: Es trifft zu, dass die Brücke für 
Menschen mit Beeinträchtigungen nicht ideal 
ist. Beim Brückenbau mussten Auflagen im 
Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz 
erfüllt werden. In der Umsetzung entschied 
sich die Gemeinde für den Bau mit einem 
Treppenprofil.

Hedi Baumgartner: Was ist ein Landkredit-
konto und welchen Zweck wird damit verfolgt? 

René Bosshart: Das Landkreditkonto gibt 
dem Gemeinderat die Möglichkeit, bis zu 
einem gewissen Investitionsvolumen Land, 
welches im Interesse der Gemeinde liegt, zu 
erwerben. Aktuell wird im Landkreditkonto 
die Schäfliwiese geführt. Die Höhe des Be-
standes ergibt sich aus einer Liegenschafts-

schätzung. Aktuell sind noch keine Ideen für 
eine Nutzung vorhanden. 

Hedi Baumgartner: Aus ihrer Sicht wird ak-
tuell, trotz der hohen Bautätigkeit, zu wenig 
ins Wohnen für das Alter investiert. Sie ap-
pelliert an die Gemeinde, dass vorhandene 
Baureserven für solche Zwecke genutzt wer-
den, damit ältere Menschen die Möglichkeit 
haben, ihren Lebensabend in der eigenen 
Gemeinde zu verbringen.  

René Bosshart: Die vorgeschlagene Nutzung 
wäre eine mögliche Variante. Der Gewerbe-
verein ist diesbezüglich auch schon auf ihn 
zugekommen. 

Markus Mahler: Er zitiert den Kommentar zur 
Funktion 8120 – Landwirtschaftliche Struk-
turverbesserungen und fragt nach, ob die 
Gemeinde weiss, wofür die Mehrkosten Wald 
verwendet wurden. Seiner Meinung nach 
wurde hier Geld «verlochet». 

René Bosshart: Nach seinem Kenntnisstand 
handelt es sich hier um Mehrkosten im Bereich 
Wald. Weitere Details sind ihm nicht bekannt. 
Es stellt fest, dass die GZ Schurten für Mar-
kus Mahler ein «rotes Tuch» ist. Unterm Strich 
wurden mit hohen kantonalen Fördermitteln 
Infrastrukturen erstellt, die nun im Eigentum 
der Gemeinde stehen. Er wünscht sich, das 
Thema GZ Schurten abzuschliessen und ge-
meinsam mit der Gemeinde einen Neustart 
aufzugleisen. 

Die weitere Diskussion zur Jahresrechnung 
wird nicht gewünscht.

Der Gemeindepräsident fragt die Stimmbe-
rechtigten an, ob über die Anträge in globo 

Protokoll
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abgestimmt werden kann. Es wird keine Ein-
zelabstimmung beantragt.

Beschluss (einstimmig)
1.	� Die Jahresrechnung 2023 mit einem Er-

tragsüberschuss von CHF  128 729.55 
wird genehmigt.

2.	� Die Investitionsrechnung 2023 mit einer 
Nettoinvestition von CHF  1 486 789.65 
wird genehmigt. 

3.	� Der Ertragsüberschuss von CHF 
128 729.55 wird dem Eigenkapital zu-
geführt. 

7.	 Informationen, Umfrage

7.1 Information Energierichtplan
Gemeinderat Alfons Brühwiler informiert 
über den aktuellen Stand der Arbeiten zur 
kommunalen Energieplanung und den Ener-
gierichtplan. 

Aktuell ist die Arbeitsgruppe dabei, den 
Energierichtplan auf der Grundlage des Vor
prüfungsberichtes anzupassen und zu ergän-
zen. Im September folgt für die Einwohnerin-
nen und Einwohner eine öffentliche Informa-
tionsveranstaltung.

Im Anschluss an die kantonale Genehmigung 
des Energierichtplans soll eine Energiekom-
mission gebildet werden, welche im Sinne 
einer Erfolgskontrolle laufend die Energie-
strategie der Gemeinde überprüft. 

7.2 Planung Sportanlagenerweiterung 
Gemeindepräsident René Bosshart informiert 
über den Stand der Planung. Eine Arbeits-
gruppe, bestehend aus den Mitgliedern 
Marco Brühwiler (Vertreter Turnverein), Ernst 
Bucher (Vertreter FC Dussnang), Gemeinde-
rat Thomas Plüss und René Bosshart, hat an 
dem Projekt gearbeitet. Der FC Dussnang 
(300 Mitglieder, hiervon 160 Junioren) ge-
langt bei der Infrastruktur an seine Kapazi-
tätsgrenzen. Dies hat auch Auswirkungen 
auf den mitgliederstarken Turnverein. Der 
Gemeindepräsident hebt die wichtige Funk-
tion einer aktiven Vereinslandschaft in einer 
Gemeinde hervor. 

Mit der Revision der Ortsplanung wurden 
die nötigen Plangrundlagen geschaffen, um 
überhaupt die konkrete Planung für die Er-
weiterung der Sportanlagen in Angriff zu 
nehmen. Mit der Rehaklinik konnte bereits, 
vorbehaltlich der Kreditgenehmigung, ein 
Kaufvertrag für den Erwerb des benötigten 
Landes zum Preis von CHF  15.00/m2 abge-
schlossen werden. Ebenso hat sich Familie 
Bachmann bereit erklärt, zu gleichen Kondi-
tionen ca. 90 m2 Land abzutreten. René Boss-
hart dankt den Grundeigentümern für diese 
Bereitschaft. 

Der Gemeindepräsident erklärt anhand 
eines Situationsplanes, wie die Erschliessung 
und die Gestaltung des Naturrasensport-
platzes mit einem Workoutplatz geplant ist 
und weist auf die öffentliche Auflage hin, die 

Offene Arbeitsschritte /  
Phasen 

Zeitraum

Kantonale Vorprüfung  
Energierichtplan (Bericht 
liegt vor.)

Sept. 2023 – 
März 2024

Informationsveranstaltung 
zum Energierichtplan

Sept. 2024

Öffentliche  
Bekanntmachung

Oktober 2024

Eingabe zur Genehmigung 
Energierichtplan an Kanton

Dez. 2024
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noch im Juni erfolgt. Am 30. Oktober 2024 
findet eine Informationsveranstaltung statt 
und, sofern alles nach Plan läuft, soll an der 
Urnenabstimmung am 24. November 2024 
der notwendige Kredit eingeholt werden. 
Der Gemeinderat ist davon überzeugt, dass 
mit der Erweiterung der Sportanlage eine 
optimale Ergänzung der Infrastruktur reali-
siert werden kann und er hofft sehr, dass das 
Projekt auch die Zustimmung der Stimmbür-
gerschaft findet. 

Thomas Moser weist darauf hin, dass bei der 
Planung des Projektes dem Hochwasser-
schutz im Bereich des Schärlibaches genü-
gend Beachtung geschenkt wird. 

7.3 �Information Arealentwicklungspla-
nung Raiffeisenbank Dussnang 

Gemeindepräsident René Bosshart infor-
miert, dass die Raiffeisenbank Dussnang auf 
ihrem Areal eine Gesamtüberbauung plant. 
Auf Anfrage der Raiffeisenbank hat der Ge-
meinderat beschlossen, aktiv am Planungs-
prozess mitzuwirken und zu prüfen, ob allen-
falls ein Umzug der Gemeindeverwaltung 
in künftige Büroräume der neuen Überbau-
ung Sinn machen würde. Aus heutiger Sicht 
könnte sich der Gemeinderat das vorstellen. 

7.4 Information 
Gemeinderat Alfons Brühwiler nutzt die Ge-
legenheit, um sich bei den Anwesenden 
für seine Wahl zum zukünftigen Gemeinde
präsidenten und für das in ihn geschenkte 
Vertrauen zu bedanken. Er ist sehr motiviert, 
die neuen Herausforderungen mit viel Enga-
gement anzugehen und wünscht sich einen 
respektvollen Umgang miteinander. 

7.5 Allgemeine Umfrage 
Paul Böhi dankt für die Bereinigung der 
gefährlichen Situation beim Einlenker Schär-
libachstrasse / Frohsinnstrasse hinsichtlich 
der Verschiebung der Eingangspforte zur 
Tempo-30-Zone. Er appelliert an die Verant-
wortlichen, bei zukünftigen Planungen von 
Tempo-30-Zonen gefährlichen Verkehrssitu-
ationen genügend Bedeutung zukommen zu 
lassen. 

Bundesfeier 2024
Die diesjährige Bundesfeier findet am 31. Juli 
2024 statt. Die Festrede übernimmt National-
rat Manuel Strupler. Der Gemeinderat freut 
sich über viele Besucher. 

Abschluss
Gegen die Durchführung der Gemeindever-
sammlung werden keine Einwände erhoben.

Der Gemeindepräsident dankt den Anwesen-
den für das Mitwirken und das Interesse an 
der Gemeindeversammlung. 

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung 
um 21.40 Uhr und lädt alle herzlich zum Apéro 
ein. 

Für die Richtigkeit:
Der Gemeindepräsident:
René Bosshart

Die Gemeindeschreiberin:
Hedwig Schick

 Protokoll
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Traktandum 4

Kreditantrag von CHF 709 000.00 für die Sanierung  
der Strasse Sitzberg – Bärlischwand  
(Kantonsstrasse ZH - Gemeindegrenze Bichelsee-Balterswil), Schmidrüti

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen  
und Stimmbürger

Das Strassenteilstück von Sitzberg bis Bärli
schwand (Kantonsstrasse ZH – Gemeinde-
grenze Bichelsee-Balterswil) in Schmidrüti 
befindet sich heute in einem sehr schlechten 
Zustand (zum Teil ungenügender Kieskoffer, 
mehrere Strassenabsenkungen, teilweise 
defekte Strassenentwässerung/Sickerleitun-
gen, Belagsschäden, Belagsflicke).
Weil die Strasse nicht mehr den heutigen 
Anforderungen genügt, wird es nötig, den 
erwähnten Strassenabschnitt zu sanie-
ren. Dieses Strassenteilstück (L = 780 m) ist 
vollumfänglich über die Investitionsrechnung 
der Gemeinde zu finanzieren.
Die Strassensanierung des Strassenabschnitts 
auf dem Gebiet der Gemeinde Fischingen 
soll koordiniert mit den Strassenabschnitten 
auf dem Gebiet der jeweiligen Gemeinden 
von Bichelsee-Balterswil und Turbenthal (ZH) 
geplant und ausgeführt werden. Die Ausfüh-
rung ist im Jahre 2025 vorgesehen.
Für die geplante Strassensanierung ist kein 
Landerwerb nötig.

Folgende Bauarbeiten werden im Jahre 2025 
ausgeführt:

	– In einer ersten Bauphase werden die 
Entwässerungs-/Sickerleitungen, wo nötig 
erneuert.

	– Der Strassenkoffer wird teilweise neu er-
stellt (teilweise Ersatz Kieskoffer und Sta-
bilisation des bestehenden Kieskoffers im 
Ortsmischverfahren). 

	– Die seitlichen Vorplätze, Ein-/Ausfahrten, 

Wiesenflächen etc. sind, wo nötig, eben-
falls anzupassen.

	– Zudem ist ganzflächig ein neuer tragfähiger 
Belag erforderlich.

	– Es ist vorgesehen, die Tragschicht gleich-
zeitig mit einer Einstreudecke (warm in 
warm) einzubauen.

Im Projekt ist ferner vorgesehen, zusammen 
mit der Strassensanierung die bestehende 
Regenabwasserkanalisation / Strassenent-
wässerung, wo nötig, zu erneuern sowie 
sämtliche Schachtabdeckungen der Entwäs-
serungsleitungen auszuwechseln. Die be-
stehenden Einlaufschächte sind ebenfalls, wo 
nötig, neu zu erstellen bzw. instand zustellen. 

Voraussichtliche Kosten für die Sanierung der 
Sitzbergstrasse in Schmidrüti inkl. Ersatz 
Regenabwasserkanalisation / Strassenent
wässerung und Deckbelagseinbau (Einstreu-
decke):

Antrag
Der Gemeinderat beantragt Ihnen, sehr ge-
ehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, 
dem Kreditantrag über CHF  709 000.00  
für die Sanierung der Strasse Sitzberg – 
Bärlischwand, Schmidrüti zuzustimmen.

Bereich Kreditantrag 
in CHF

Strassensanierung 509 000.00
Böschungssicherung 20 000.00
Regenabwasserkanalisation/
Strassenentwässerung

180 000.00

Gesamtaufwand 709 000.00
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Kreditantrag Sanierung Strasse Sitzberg – Bärlischwand

 
 

3479 Sanierung Sitzbergstrasse Dussnang  

Übersichtsplan 
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Traktandum 5

Kreditantrag von CHF 111 000.00 für den Ersatz/Vergrösserung  
Regenabwasserkanal Horbenstrasse, Wiezikon

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger

Gemäss dem Zustandsplan der Generellen 
Entwässerungsplanung (GEP) Fischingen be-
findet sich die bestehende Regenabwasserka-
nalisation (RWK) entlang der Horbenstrasse in 
Wies – Wiezikon in sehr schlechtem Zustand 
(Scherbenbildung, Risse, Rohrverformungen, 
Kaliberwechsel etc.) und muss ersetzt wer-
den. Die bestehende RWK-Leitung befindet 
sich mehrheitlich auf Privatgrund (Gemein-
degebiet Sirnach) und zur Verbesserung der 
Zugänglichkeit soll die neue Leitung in die 
Strasse verlegt werden. 
Die RWK-Leitung befindet sich im Eigentum 
der Gemeinde Fischingen. Zudem ist gemäss 
dem Massnahmenplan vom GEP Sirnach mit-
telfristig vorgesehen, das anfallende Regen-
abwasser (Teileinzugsgebiet Wiezikon Süd–
West) ebenfalls über die neu zu erstellende 
RWK Horbenstrasse in die Murg abzuleiten. 
Dies hat zur Folge, dass die Leitungsdimen-
sion von DN 400 auf neu DN 500 vergrössert 
werden muss. 

Aufgrund der gemeinsamen Nutzung wur-
den nachstehend die voraussichtlichen Kos-
ten berechnet und ein Kostenverteiler vorge-
schlagen. In der Investitionsrechnung wur-
den CHF 111 000.– im Konto 7201.5030.26 
(Abwasserbeseitigung) eingestellt.

Es ist vorgesehen, dass nach Abschluss der 
Bauarbeiten für den Ersatz/Vergrösserung 
der RWK-Leitung diese ins Eigentum der 
Gemeinde Sirnach (liegt auf dem Gemeinde
gebiet von Sirnach) übertragen wird (Teil-

strecke Schacht Nr. 2575.2 bis Einleitung in 
Murg).

Abschliessend wird die Horbenstrasse vom 
Einlenker Fischingerstrasse bis zur Murgbrü-
cke instand gestellt. Dabei wird berücksich-
tigt, dass die Grabeninstandstellung (Ab-
bruch und Einbau Tragschicht) bei den Kosten 
für die Strassensanierung in Abzug gebracht 
wird. Die Strasseninstandstellung erfolgt im 
Auftrag der Gemeinde Sirnach. Für die Stras-
sensanierung wurden CHF 30 000.– in der 
Erfolgsrechnung unter 6150.3141.00 (Unter-
halt Strassen) im Budget 2025 eingestellt. 
Aufgrund des Grenzverlaufs der Horben-
strasse werden die Instandstellungsarbeiten 
ebenfalls aufgeteilt und ein Kostenverteiler 
vorgeschlagen.

Antrag
Der Gemeinderat beantragt Ihnen, sehr 
geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
ger, dem Kreditantrag über CHF 111 000.00 
für den Ersatz / Vergrösserung Regen
abwasserkanal Horbenstrasse, Wiezikon 
zuzustimmen.

Bereich Kreditantrag 
in CHF

Erneuerung  
Regenabwasserkanalisation

111 000.00

Gesamtaufwand 111 000.00
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Kreditantrag Ersatz/Vergrösserung Regenabwasserkanal Horbenstrasse

 
 

3479 Ersatz Regenabwasserkanalisation Horbenstrasse Wiezikon  

Übersichtsplan 
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Kommentar zur Finanzplanung 2026 – 2029

Ausgangslage
Der vorliegende Finanzplan basiert auf der 
Rechnung 2023. Diese hat bei einem Steuer-
fuss von 60 % mit einem Ertragsüberschuss 
von CHF  128 730 um CHF  88 030 besser 
abgeschlossen als budgetiert. Der Ertrags-
überschuss wurde dem Eigenkapital zuge-
führt. Der Bilanzüberschuss per 31. Dezember 
2023 liegt bei erfreulichen CHF  4 887 625. 
Der Finanzhaushalt weist per Ende 2023 
ein Pro-Kopf-Guthaben von CHF  860 pro 
Einwohnerin und Einwohner aus. Die Netto-
investitionen von CHF 1 486 790 waren sehr 
hoch und konnten nicht durch selbsterwirt-
schaftete Mittel finanziert werden.

Investitionsprogramm
Das Investitionsprogramm 2025 –2029 
enthält Nettoinvestitionen von insgesamt 
5.5  Mio. Franken, davon 3.85 Mio. Franken 
für Gemeindestrassen. Für die geplante Er-
weiterung der Sportanlagen, worüber die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 
24. November 2024 an der Urne abstimmen 
dürfen, sind 1.86 Mio. Franken eingestellt. 
Sie finden die detaillierte Übersicht auf den 
Seiten 18 – 21.

Ausblick
Im Vergleich zur Vorjahresplanung fallen die 
für die Jahre 2025 –2027 prognostizierten 
Ergebnisse der Erfolgsrechnung schlechter 
aus. Die Gründe für das Jahr 2025 können 
Sie der Budgetbotschaft entnehmen. Der 
Aufwandüberschuss 2026 liegt hauptsäch-
lich an der schon länger geplanten Sanierung 
der Schiessanlagen. Auf der Ertragsseite wird 
aufgrund der Zunahme der steuerpflichtigen 
Personen von steigenden Steuererträgen von 

jährlich 4 Prozent ausgegangen. Ab 2027 fal-
len dann die linearen Abschreibungen aus 
dem bis 31. Dezember 2016 angewendeten 
Rechnungsmodell HRM1 weg, was das Er-
gebnis über Jahre um etwa CHF 285 000 ver-
bessert. Zudem können dank der in den Vor-
jahren gebildeten Vorfinanzierungen in der 
Höhe von 3.23 Mio. Franken (Stand 31.  De-
zember 2023) etliche künftige Abschreibun-
gen auf Investitionen tief gehalten werden.

Die Prognoserisiken sind vielfältig und lie-
gen aktuell hauptsächlich in der potenziellen 
Eskalation von geopolitischen Konflikten wie 
zum Beispiel in der Ukraine und im Nahen 
Osten, allenfalls auch in der Gefahr von wie-
der neu aufflammender Inflation. 
Im vorliegenden Finanzplan sind allfällige 
nicht zu unterschätzende Sanierungskosten 
für die Abfalldeponien sowie Ertragsaus-
fälle infolge der politisch noch umstrittenen 
Abschaffung der Liegenschaftensteuer nicht 
berücksichtigt und könnten die Prognosen 
trüben.

Finanzpolitische Ziele
	– Ausgeglichener Finanzhaushalt
	– Weitere Senkung des Steuerfusses
	– Durchschnittliche jährliche Nettoinvestition 

von 1 Mio. Franken

Traktandum 6
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Informationen zum Finanzplan 2026 –2029
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Traktandum 6

Investitionsprogramm 2025–2029

Bezeichnung VA 2024 VA 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028 FP 2029 2025 –2029

Ausgaben  985 000  1 405 500  2 324 000  850 000  1 030 000  927 000  6 536 500 

Einnahmen  – 74 200  – 398 500  – 340 000  – 100 000  – 100 000  – 100 000  – 1 038 500 

Nettoinvestitionen  910 800  1 007 000  1 984 000  750 000  930 000  827 000  5 498 000 

1 Öffentliche Sicherheit  4 300  – 39 000  – 39 000 

1400 Allgemeines Rechtswesen

1400.5290.00 Amtliche Vermessung GZ Schurten / AV 93 Tannegg  48 500  9 500  9 500 

1400.6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund  – 28 500  – 32 700  – 32 700 

1400.6310.00 Investitionsbeiträge vom Kanton  – 15 700  – 15 800  – 15 800 

3 Kultur, Sport und Freizeit  30 000  500 000  1 360 000  1 860 000

3410 Sport

3410.5030.00 Erweiterung der Sportanlagen / Vorfinanzierung: CHF 1 732 094  30 000  500 000  1 450 000  1 950 000 

3410.6310.00 Investitionsbeiträge vom Kanton  – 90 000  – 90 000 

6 Verkehr  558 000  775 000  874 000  680 000  825 000  697 000  3 851 000 

6150 Gemeindestrassen

6150.5010.07 Sanierung Schulstrasse (Schulhaus – Postautohaltestelle) / Vorfinanzierung: CHF 250 000  297 000  297 000 

6150.5010.08 Sanierung Haushaldenstrasse / Anzahlung von Dritten: CHF 41 254.30  400 000  400 000 

6150.5010.09 Sanierung Chilbergstrasse / Vorfinanzierung: CHF 650 000  680 000  680 000 

6150.5010.13 �Sanierung Strasse Vogelsang – Wiezikon (EL Hurnerstrasse – EL Brücke Wiezikon) / 
Vorfinanzierung: CHF 500 000

 494 000  494 000 

6150.5010.15 �Sanierung Sägestrasse (EL Dorfstrasse bis Sägestrasse Nr. 8) /  
Vorfinanzierung CHF 500 000

 542 000  66 000  66 000 

6150.5010.18 Sanierung Strasse Hinterdorf Fischingen  190 000  190 000 

6150.5010.19 �Sanierung Lärchenweg (EL Schärlibachstrasse – Strassenende) /  
Vorfinanzierung: CHF 100 000

 16 000 

6150.5010.21 Sanierung Strassen innerhalb Weiler Anwil  380 000  380 000 

6150.5010.27 Vollausbau / Sanierung Strasse Äussere Schwendi – Dingetswil (2. Teil)  460 000  460 000 

6150.5010.33 Vollausbau / Sanierung Strasse Sitzberg – Bärlischwand  709 000  709 000 

6150.5010.34 Sanierung Breiteweg  175 000  175 000 
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Informationen zum Finanzplan 2026 –2029

Investitionsprogramm 2025–2029

Bezeichnung VA 2024 VA 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028 FP 2029 2025 –2029

Ausgaben  985 000  1 405 500  2 324 000  850 000  1 030 000  927 000  6 536 500 

Einnahmen  – 74 200  – 398 500  – 340 000  – 100 000  – 100 000  – 100 000  – 1 038 500 

Nettoinvestitionen  910 800  1 007 000  1 984 000  750 000  930 000  827 000  5 498 000 

1 Öffentliche Sicherheit  4 300  – 39 000  – 39 000 

1400 Allgemeines Rechtswesen

1400.5290.00 Amtliche Vermessung GZ Schurten / AV 93 Tannegg  48 500  9 500  9 500 

1400.6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund  – 28 500  – 32 700  – 32 700 

1400.6310.00 Investitionsbeiträge vom Kanton  – 15 700  – 15 800  – 15 800 

3 Kultur, Sport und Freizeit  30 000  500 000  1 360 000  1 860 000

3410 Sport

3410.5030.00 Erweiterung der Sportanlagen / Vorfinanzierung: CHF 1 732 094  30 000  500 000  1 450 000  1 950 000 

3410.6310.00 Investitionsbeiträge vom Kanton  – 90 000  – 90 000 

6 Verkehr  558 000  775 000  874 000  680 000  825 000  697 000  3 851 000 

6150 Gemeindestrassen

6150.5010.07 Sanierung Schulstrasse (Schulhaus – Postautohaltestelle) / Vorfinanzierung: CHF 250 000  297 000  297 000 

6150.5010.08 Sanierung Haushaldenstrasse / Anzahlung von Dritten: CHF 41 254.30  400 000  400 000 

6150.5010.09 Sanierung Chilbergstrasse / Vorfinanzierung: CHF 650 000  680 000  680 000 

6150.5010.13 �Sanierung Strasse Vogelsang – Wiezikon (EL Hurnerstrasse – EL Brücke Wiezikon) / 
Vorfinanzierung: CHF 500 000

 494 000  494 000 

6150.5010.15 �Sanierung Sägestrasse (EL Dorfstrasse bis Sägestrasse Nr. 8) /  
Vorfinanzierung CHF 500 000

 542 000  66 000  66 000 

6150.5010.18 Sanierung Strasse Hinterdorf Fischingen  190 000  190 000 

6150.5010.19 �Sanierung Lärchenweg (EL Schärlibachstrasse – Strassenende) /  
Vorfinanzierung: CHF 100 000

 16 000 

6150.5010.21 Sanierung Strassen innerhalb Weiler Anwil  380 000  380 000 

6150.5010.27 Vollausbau / Sanierung Strasse Äussere Schwendi – Dingetswil (2. Teil)  460 000  460 000 

6150.5010.33 Vollausbau / Sanierung Strasse Sitzberg – Bärlischwand  709 000  709 000 

6150.5010.34 Sanierung Breiteweg  175 000  175 000 
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Bezeichnung VA 2024 VA 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028 FP 2029 2025 –2029

7 Umweltschutz und Raumordnung  318 500  – 229 000  – 250 000  70 000  105 000  130 000  – 174 000 

7201 Abwasserbeseitigung

7201.5030.15 Sanierung Kanalisation Sägestrasse  100 000 

7201.5030.22 Regenabwasserentflechtung Klosterareal (GEP Massnahme)  188 500 

7201.5030.23 Vergrösserung MWK Haushaldenstrasse  205 000  205 000 

7201.5030.24 Vergrösserung MWK Chilbergstrasse  170 000  170 000 

7201.5030.26 Neubau RWK Horbenstrasse  111 000  111 000 

7201.5030.27 Vergrösserung MWK Kreuzackerweg  230 000  230 000 

7201.6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (v.a. Anschlussgebühren)  – 30 000  – 350 000  – 250 000  – 100 000  – 100 000  – 100 000  – 900 000 

7900 Raumordnung (allgemein)

7900.5290.01 Gewässerraumfestlegungen  60 000  10 000  10 000 
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Informationen zum Finanzplan 2026 –2029

Bezeichnung VA 2024 VA 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028 FP 2029 2025 –2029

7 Umweltschutz und Raumordnung  318 500  – 229 000  – 250 000  70 000  105 000  130 000  – 174 000 

7201 Abwasserbeseitigung

7201.5030.15 Sanierung Kanalisation Sägestrasse  100 000 

7201.5030.22 Regenabwasserentflechtung Klosterareal (GEP Massnahme)  188 500 

7201.5030.23 Vergrösserung MWK Haushaldenstrasse  205 000  205 000 

7201.5030.24 Vergrösserung MWK Chilbergstrasse  170 000  170 000 

7201.5030.26 Neubau RWK Horbenstrasse  111 000  111 000 

7201.5030.27 Vergrösserung MWK Kreuzackerweg  230 000  230 000 

7201.6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (v.a. Anschlussgebühren)  – 30 000  – 350 000  – 250 000  – 100 000  – 100 000  – 100 000  – 900 000 

7900 Raumordnung (allgemein)

7900.5290.01 Gewässerraumfestlegungen  60 000  10 000  10 000 
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Sehr geehrte Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen das 
Budget für das Jahr 2025. Dem vorliegenden 
Budget liegt ein unveränderter Steuerfuss 
von 60 % zugrunde.

Erfolgsrechnung 
Das Budget 2025 sieht einen Aufwand 
von CHF  8 072 100 und einen Ertrag von 
CHF 7 868 400 vor, was zu einem Aufwand-
überschuss von CHF  203 700 führen wird. 
Dieser Aufwandüberschuss kann mit einer 
Entnahme aus dem hohen frei verfügbaren 
Eigenkapital gedeckt werden.

Was sind die wesentlichsten Gründe für die-
sen Aufwandüberschuss?

Von grösserer finanzieller Tragweite sind 
nachstehende einmaligen Aufwendungen:

	– Weitere Abklärungen betreffend Sanierung 
der Schiessanlagen Brüggis und Neuschür

	– Investitionsbeitrag an den Kanton für die 
Erstellung des Radwegs Itaslen – Dussnang

	– Kauf eines Pick-ups für den Werkhof
	– Einbau von Deckbelägen bei Hofzufahrten

Zudem nehmen die Abschreibungen auf dem 
Verwaltungsvermögen laufend zu.

Bei den Löhnen wurde im Budget mit einer 
Teuerung von 1.5 % gerechnet. Den definiti-
ven Teuerungsausgleich legt der Gemeinde-
rat zu einem späteren Zeitpunkt fest.

Auf der Ertragsseite rechnet der Gemeinderat 
einerseits mit weiter zunehmenden Steuer-
einnahmen und andererseits mit Finanz-
ausgleichszahlungen für strukturelle Lasten  
(wie bisher), und neu mit Beiträgen infolge 
der hohen Sozialhilfekosten. 

Wir verweisen auf den Kommentar bei den 
Funktionen.
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Budget 2025 / Steuerfuss 60 %

Investitionsrechnung
Bei den Investitionen wird mit Ausgaben 
von CHF  1 405 500 und Einnahmen von 
CHF  398 500 gerechnet. Die Nettoinvesti-
tion beträgt demnach CHF 1 007 000.

Das Projekt Amtliche Vermessung GZ Schur-
ten / Tannegg wird im Jahre 2025 abge-
schlossen.

Für die geplante Erweiterung der Sportan-
lagen, worüber die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger am 24. November 2024 an der 
Urne abstimmen dürfen, sind die Ausgaben 
für den Landwerwerb und für erste Detail-
planungen und Tiefbauarbeiten in der Höhe 
von 0.5 Mio. Franken unter Vorbehalt der 
Annahme des Kredites budgetiert.

An der Gemeindeversammlung vom 14. No-
vember 2024 wird Ihnen der Gemeinderat 
folgende Kreditanträge unterbreiten:

	– Sanierung der Strasse Sitzberg – Bärli
schwand über CHF 709 000

	– Neubau der Regenwasserkanalisation 
Horbenstrasse über CHF 111 000

An der Gemeindeversammlung vom 16. No-
vember 2023 haben Sie bereits dem Kre-
ditantrag für die Sanierung der Sägestrasse 
zugestimmt. Im Jahre 2025 wird noch der 
Oberflächenbelag (CHF 66 000) eingebaut.
Zudem sind noch die restlichen Kosten über 
CHF  10 000 für die Erarbeitung der Gewäs-
serraumlinien budgetiert.

Auf der Einnahmenseite rechnen wir im Jahre 
2025 mit sehr hohen Kanalisationsanschluss-
gebühren über insgesamt CHF 350 000.

Antrag
Der Gemeinderat beantragt der Gemein-
deversammlung die Genehmigung des 
Budgets 2025 (Kredit CHF 500 000 Erwei-
terung Sportanlagen unter dem Vorbehalt 
der Zustimmung an der Urnenabstimmung 
vom 24. November 2024) bei einem un
veränderten Steuerfuss von 60 %.

Die Detailunterlagen zum Budget 2025 sind auf unserer Homepage www.fischingen.ch 
publiziert und können im Onlineschalter heruntergeladen werden.
Auf Wunsch dürfen Sie natürlich auch gerne die detaillierten Unterlagen während den 
Büroöffnungszeiten bei der Finanzverwaltung der Politischen Gemeinde Fischingen an der 
Kurhausstrasse 31 in Dussnang abholen oder telefonisch bestellen (058 346 80 86).
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Erfolgsrechnung nach Arten

Sachgruppen Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023

 CHF CHF  CHF

Betrieblicher Aufwand

30 Personalaufwand 1 653 200 1 619 400 1 390 886
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2 375 600 2 602 100 2 207 256
33 Abschreibungen Verwaltungs

vermögen
523 400 454 100 377 786

35 Einlagen in Fonds und  
Spezialfinanzierungen

98 300 90 000 97 344

36 Transferaufwand 3 227 200 3 113 400 2 891 856
37 Durchlaufende Beiträge 76 000 44 000 34 216
39 Interne Verrechnungen 77 500 69 100 48 763

Total betrieblicher Aufwand 8 031 200 7 992 100 7 048 107

Betrieblicher Ertrag

40 Fiskalertrag 3 878 000 3 778 800 3 315 906
41 Regalien und Konzessionen 47 200 47 200 47 214
42 Entgelte 1 217 000 1 197 000 1 242 400
45 Entnahmen aus Fonds und  

Spezialfinanzierungen
149 600 245 900 293 375

46 Transferertrag 2 286 900 2 216 900 2 091 002
47 Durchlaufende Beiträge 76 000 44 000 34 216
49 Interne Verrechnungen 77 500 69 100 48 763

Total betrieblicher Ertrag 7 732 200 7 598 900 7 072 876

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit – 299 000 – 393 200 24 769

34 Finanzaufwand 40 900 37 200 35 391
44 Finanzertrag 136 200 132 700 139 352

Ergebnis aus Finanzierung 95 300 95 500 103 961

Operatives Ergebnis – 203 700 – 297 700 128 730

38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0
48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0

Ausserordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis Erfolgsrechnung – 203 700 – 297 700 128 730
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